
 

  

S 4 R 4709/18

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Baden-Württemberg
Sozialgericht Landessozialgericht Baden-Württemberg
Sachgebiet Rentenversicherung
Abteilung 8.
Kategorie Beschluss
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze -
Normenkette -

1. Instanz

Aktenzeichen S 4 R 4709/18
Datum 14.07.2020

2. Instanz

Aktenzeichen L 8 R 2858/20
Datum 26.07.2021

3. Instanz

Datum -

Die Berufung der KlÃ¤gerin gegen das Urteil des Sozialgerichts Freiburg
vom 14.07.2020 wird zurÃ¼ckgewiesen.

AuÃ�ergerichtliche Kosten sind auch im Berufungsverfahren nicht zu erstatten.

GrÃ¼nde

I.

Die Beteiligten streiten um die GewÃ¤hrung einer Rente wegen Erwerbsminderung.

Die im Jahr 1964 geborene KlÃ¤gerin hat eine Ausbildung zur BÃ¼rogehilfin
absolviert und war zuletzt als VerkÃ¤uferin in einer BÃ¤ckerei
sozialversicherungspflichtig beschÃ¤ftigt. Seit dem 01.12.2016 ist die KlÃ¤gerin
arbeitsunfÃ¤hig. Sie bezog bis zum 31.05.2018 Krankengeld.

Vom 29.03.2017 bis zum 26.04.2017 durchlief sie eine stationÃ¤re MaÃ�nahme zur
medizinischen Rehabilitation in der T- Klinik in G. Nach der sozialmedizinischen
Leistungsbeurteilung lag noch ein LeistungsvermÃ¶gen fÃ¼r leichte bis
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mittelschwere TÃ¤tigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes von sechs Stunden
arbeitstÃ¤glich vor (Entlassungsbericht vom 11.05.2017, Diagnosen: rezidivierende
depressive StÃ¶rung, gegenwÃ¤rtig mittelgradige Episode, generalisierte
AngststÃ¶rung, Cervicobrachialgie bds., Handgelenksschmerzen bei Z. n. CTS â��
OP rechts 2015, allergische Diathese, Rhinokonjuktivitis, Neurodermitis).

Die KlÃ¤gerin beantragte am 05.07.2017 bei der Beklagten die GewÃ¤hrung einer
Rente wegen Erwerbsminderung und teilte mit, dass sie sich seit dem Jahr 2006
infolge einer Neurodermitis, rÃ¼cklÃ¤ufigen Cervicobrachialgien bds. bei
degenerativem HWS mit Bandscheiben â�� Protrusio C5/6, eines Zustandes nach
CTS â�� Operation 2015 mit Restbeschwerden am Handgelenk, einer depressiven
Erkrankung, einem rezidivierenden Lumbalsyndrom mit muskulÃ¤rer Dysbalance
sowie einer psycho â�� physischen ErschÃ¶pfung fÃ¼r erwerbsgemindert halte.

Die Beklagte lehnte den Antrag mit Bescheid vom 04.08.2017 gestÃ¼tzt auf die
LeistungseinschÃ¤tzung im Rehaentlassungsbericht vom 11.05.2017 ab und teilte
mit, dass die EinschrÃ¤nkungen der KlÃ¤gerin nicht zu einem Anspruch auf Rente
wegen Erwerbsminderung fÃ¼hrten.

Die KlÃ¤gerin erhob hiergegen am 09.08.2017 Widerspruch und teilte mit, dass die
Gestaltung des AlltÃ¤glichen ihr schwerfalle, selbst kleine Dinge Ã¼berforderten
sie. An manchen Tagen komme sie nicht einmal aus dem Bett. Sie leide an
permanenten Panikattacken einhergehend mit Ã�belkeit und Druck. Die EinkÃ¤ufe
und der Haushalt wÃ¼rden Ã¼berwiegend durch ihren Ehemann erledigt.

Die Beklagte veranlasste eine psychiatrische Begutachtung der KlÃ¤gerin durch den
M. Dieser diagnostizierte am 08.05.2018 eine vorbeschriebene rezidivierende
depressive StÃ¶rung gegenwÃ¤rtig mittelgradige Episode, vor dem Hintergrund
einer Ã¤ngstlich â�� unsicheren PersÃ¶nlichkeitsakzentuierung, chronische
Handgelenksschmerzen rechts bei Diskus ulnaris LÃ¤sion sowie Zustand nach CTS
â�� Operation 2015 mit deutlicher FunktionseinschrÃ¤nkung, chronisch
rezidivierende Cervikobrachialgien beidseits derzeit ohne Funktionsdefizit,
Nikotinabusus sowie eine bekannte allergische Disposition mit ausgeprÃ¤gter
Neurodermitis im frÃ¼hen Erwachsenenalter. Leichte bis mittelschwere
TÃ¤tigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes seien noch sechs Stunden
arbeitstÃ¤glich zumutbar.

Die Beklagte wies den Widerspruch mit Widerspruchsbescheid vom 08.10.2018
zurÃ¼ck. Unter BerÃ¼cksichtigung aller GesundheitsstÃ¶rungen und der sich
daraus ergebenden funktionellen EinschrÃ¤nkungen bei der AusÃ¼bung von
ErwerbstÃ¤tigkeiten seien keine Auswirkungen ersichtlich, die das
LeistungsvermÃ¶gen fÃ¼r TÃ¤tigkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zeitlich
einschrÃ¤nkten. Der KlÃ¤gerin seien daher noch angepasste leichte bis
mittelschwere TÃ¤tigkeiten sechs Stunden und mehr tÃ¤glich zumutbar.

Die damalige ProzessbevollmÃ¤chtigte der KlÃ¤gerin hat am 24.10.2018 Klage beim
Sozialgericht Freiburg (SG) erhoben. Sie hat zur BegrÃ¼ndung auf das Vorbringen
im Widerspruchsverfahren verwiesen. Die KlÃ¤gerin habe einen regelrechte
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â��Ã�rztemarathonâ�� hinter sich. Die durchgefÃ¼hrten stationÃ¤ren
Klinikaufenthalte hÃ¤tten in der Regel keinen Erfolg bringen kÃ¶nnen.

Das SG hat die S mit der Erstellung eines psychiatrischen Gutachtens von Amts
wegen beauftragt. In ihrem am 11.12.2019 erstellten Gutachten hat S eine
rezidivierende depressive StÃ¶rung mit gegenwÃ¤rtig leicht â�� mittelgradiger
Episode auf dem Boden einer Ã¤ngstlich â�� unsicheren
PersÃ¶nlichkeitsakzentuierung mit ausgeprÃ¤gtem Vermeidungsverhalten
diagnostiziert. Leichte bis punktuell mittelschwere TÃ¤tigkeiten seien noch sechs
Stunden arbeitstÃ¤glich mÃ¶glich.

Das SG hat den N mit der Erstellung eines psychiatrischen Gutachtens nach Â§ 109
SGG beauftragt. N hat in seinem am 24.02.2020 erstellten Gutachten eine
rezidivierende depressive StÃ¶rung, gegenwÃ¤rtig mittel bis schwere Episode, eine
chronische Angstneurose, eine somatoforme FunktionsstÃ¶rung des unteren
Verdauungssystems und eine chronische SchmerzstÃ¶rung mit somatischen und
psychischen Faktoren diagnostiziert. Die KlÃ¤gerin kÃ¶nne nur noch leichte
TÃ¤tigkeiten im zeitlichen Umfang von unter drei Stunden arbeitstÃ¤glich
verrichten.

Die Beklagte ist dem Gutachten von N unter Vorlage einer sozialmedizinischen
Stellungnahme von N1 entgegengetreten.

Das SG hat die Klage mit Urteil vom 14.07.2020 abgewiesen und sich hierbei auf
das Gutachten von S gestÃ¼tzt. Soweit der SachverstÃ¤ndige N der Auffassung sei,
das quantitative LeistungsvermÃ¶gen der KlÃ¤gerin sei auf unter sechs Stunden
tÃ¤glich eingeschrÃ¤nkt sei, vermÃ¶ge das SG dem nicht zu folgen. Die von ihm
mitgeteilte deutliche EinschrÃ¤nkung des AuffassungsvermÃ¶gens, der
Konzentrations-, KritikfÃ¤higkeit und des Antriebs mit rascher ErschÃ¶pfung und
Ã�berforderung kÃ¶nne das SG nach den Angaben der KlÃ¤gerin zu ihrem
Tagesablauf in der mÃ¼ndlichen Verhandlung vom 14.07.2020 nicht
nachvollziehen. Das Urteil wurde der damaligen ProzessbevollmÃ¤chtigten der
KlÃ¤gerin am 11.08.2020 zugestellt.

Der jetzige ProzessbevollmÃ¤chtigte der KlÃ¤gerin hat am 08.09.2020 Berufung
beim Landessozialgericht (LSG) Baden-WÃ¼rttemberg eingelegt. Er hat zur
BerufungsbegrÃ¼ndung angefÃ¼hrt, dass S zwar zu dem Ergebnis gelange, dass
bei der KlÃ¤gerin lediglich eine rezidivierende depressive StÃ¶rung vorliegen
wÃ¼rde und die KlÃ¤gerin deshalb mindestens sechs Stunden fÃ¼r leichte
TÃ¤tigkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einsetzbar sei. Diese Auffassung sei
indes unzutreffend. Der weitere Gutachter, N, komme zu dem Ergebnis aufgrund
seiner Untersuchung am 11.02.2020, dass die KlÃ¤gerin an einer depressiven
Erkrankung â��gegenwÃ¤rtig mit mittel- bis schwerer Episodeâ�� leide. AuÃ�erdem
habe er eine chronische Angstneurose und eine somatoforme, autonome
FunktionsstÃ¶rung des unteren Verdauungssystems unter chronischer
SchmerzstÃ¶rung mit somatischen und psychischen Faktoren am 11.02.2020
festgestellt. Die Feststellungen im psychiatrischen Gutachten vom 11.02.2020
wichen erheblich von den Feststellungen im neurologisch â�� psychiatrischen
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Gutachten vom 11.12.2019 ab, so dass es seitens der KlÃ¤gerin angezeigt sei, ein
weiteres psychiatrisches Gutachten von Amts wegen einzuholen. Aufgrund dieser
widersprechenden Gutachten wÃ¤re das Sozialgericht verpflichtet gewesen, ein
weiteres Gutachten einzuholen. Das Gericht habe sich jedoch lediglich dem Inhalt
des Gutachtens von S angeschlossen, ohne dazulegen inwiefern der Inhalt des
Gutachtens von N unrichtig sein solle. Die KlÃ¤gerin leide an einer psychischen
StÃ¶rung mit wesentlicher EinschrÃ¤nkung der Erlebnis- und GestaltungsfÃ¤higkeit
und Anpassungsschwierigkeiten.

Die KlÃ¤gerin beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts Freiburg vom 14.07.2020 und den Bescheid der
Beklagten vom 04.08.2017 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom
08.10.2018 aufzuheben und die Beklagte zu verurteilen, der KlÃ¤gerin Rente wegen
teilweiser Erwerbsminderung seit 05.07.2017 zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Die Beklagte hat zur Berufungserwiderung auf den Vortrag im erstinstanzlichen
Verfahren sowie auf die AusfÃ¼hrungen im angefochtenen Urteil verwiesen.

Der Senat hat S1, mit der Erstellung eines nervenÃ¤rztlichen Gutachtens von Amts
wegen beauftragt. In seinem am 16.04.2021 erstellten Gutachten hat S1 eine
rezidivierende depressive StÃ¶rung, gegenwÃ¤rtig remittiert und eine Angst und
depressive StÃ¶rung gemischt diagnostiziert. Die KlÃ¤gerin sei in der Lage,
mindestens sechs Stunden tÃ¤glich einer regelmÃ¤Ã�igen TÃ¤tigkeit auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt ohne Gefahr fÃ¼r die Gesundheit nachzugehen.

Der Senat hat die Beteiligten mit Schreiben vom 22.04.2021 darauf hingewiesen,
dass das LSG nach Â§ 153 Abs. 4 SGG die Berufung ohne mÃ¼ndliche Verhandlung
durch Beschluss zurÃ¼ckweisen kann, wenn es sie einstimmig fÃ¼r unbegrÃ¼ndet
hÃ¤lt und eine mÃ¼ndliche Verhandlung nicht fÃ¼r erforderlich hÃ¤lt. Diese
MÃ¶glichkeit komme nach dem Inhalt der vorliegenden Akten in Betracht. Den
Beteiligten wurde Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

BezÃ¼glich der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts und dem weiteren
Vorbringen der Beteiligten wird auf die Gerichtsakten beider RechtszÃ¼ge sowie die
beigezogene Verwaltungsakte der Beklagten verwiesen.

II.

Der Senat entscheidet gemÃ¤Ã� Â§ 153 Abs. 4 SGG durch Beschluss, da er die
Berufung einstimmig fÃ¼r unbegrÃ¼ndet und eine mÃ¼ndliche Verhandlung nicht
fÃ¼r erforderlich hÃ¤lt.

GemÃ¤Ã� Â§ 153 Abs. 4 SGG kann der Senat â�� nach vorheriger AnhÃ¶rung der
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Beteiligten â�� die Berufung durch Beschluss zurÃ¼ckweisen, wenn er sie
einstimmig fÃ¼r unbegrÃ¼ndet und eine mÃ¼ndliche Verhandlung nicht fÃ¼r
erforderlich hÃ¤lt. Das Sozialgericht hat nicht mit Gerichtsbescheid, sondern mit
Urteil aufgrund mÃ¼ndlicher Verhandlung entschieden. Im vorliegenden Fall sind
die Berufsrichter des Senats einstimmig zum Ergebnis gekommen, dass die
Berufung unbegrÃ¼ndet und eine mÃ¼ndliche Verhandlung nicht erforderlich ist.
Die Entscheidung im schriftlichen Verfahren bedarf keiner Zustimmung der
Beteiligten. Die Beteiligten sind mit richterlichem Schreiben vom 22.04.2021 auf die
in Betracht kommende MÃ¶glichkeit einer Entscheidung nach Â§ 153 Abs. 4 SGG
sowie deren Voraussetzungen hingewiesen worden und haben Gelegenheit
erhalten, zur Sache und zum beabsichtigen Verfahren Stellung zu nehmen. Die
KlÃ¤gerin hat in ihrer Stellungnahme vom 30.04.2021 der Entscheidung ohne
mÃ¼ndliche Verhandlung im Beschlussverfahren zugestimmt. In AusÃ¼bung
pflichtgemÃ¤Ã�en Ermessens erachtet der Senat eine mÃ¼ndliche Verhandlung vor
dem Senat fÃ¼r nicht erforderlich.

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung der KlÃ¤gerin ist gemÃ¤Ã� Â§Â§ 143
, 144 SGG zulÃ¤ssig, aber unbegrÃ¼ndet. Der Bescheid der Beklagten vom
04.08.2017 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 08.10.2018 ist
rechtmÃ¤Ã�ig und verletzt die KlÃ¤gerin nicht in ihren Rechten. Der KlÃ¤gerin steht
ein Anspruch auf Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung nicht zu. Das
angefochtene Urteil des SG ist nicht zu beanstanden.

GemÃ¤Ã� Â§ 43 Absatz 1 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI) haben
Versicherte bis zur Vollendung der Regelaltersgrenze Anspruch auf Rente wegen
teilweiser Erwerbsminderung, wenn sie teilweise erwerbsgemindert sind (Satz 1 Nr.
1), in den letzten fÃ¼nf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung drei Jahre
PflichtbeitrÃ¤ge fÃ¼r eine versicherte BeschÃ¤ftigung oder TÃ¤tigkeit haben
(SatzÂ 1 Nr. 2) und vor Eintritt der Erwerbsminderung die allgemeine Wartezeit
erfÃ¼llt haben (SatzÂ 1 Nr.Â 3). Teilweise erwerbsgemindert sind Versicherte, die
wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit auÃ�erstande sind,
unter den Ã¼blichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens
sechs Stunden tÃ¤glich erwerbstÃ¤tig zu sein (Satz 2). Anspruch auf Rente wegen
voller Erwerbsminderung haben â�� bei im Ã�brigen identischen
Tatbestandsvoraussetzungen â�� Versicherte, die wegen Krankheit oder
Behinderung auf nicht absehbare Zeit auÃ�erstande sind, unter den Ã¼blichen
Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden tÃ¤glich
erwerbstÃ¤tig zu sein (Â§ 43 Absatz 2 Satz 2 SGB VI). Bei einem
LeistungsvermÃ¶gen, das dauerhaft eine BeschÃ¤ftigung von mindestens sechs
Stunden tÃ¤glich â�� bezogen auf eine FÃ¼nf-Tage-Woche â�� ermÃ¶glicht, liegt
keine Erwerbsminderung im Sinne des Â§ 43 Absatz 1 und Absatz 2 SGBÂ VI vor.
Dabei ist die jeweilige Arbeitsmarktlage nicht zu berÃ¼cksichtigen (Â§ 43 Absatz 3
SGB VI).

Diese Voraussetzungen sind zur Ã�berzeugung des Senats bei der KlÃ¤gerin nicht
erfÃ¼llt. Der Senat stellt nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme fest, dass die
KlÃ¤gerin noch leichte TÃ¤tigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes sechs Stunden
arbeitstÃ¤glich verrichten kann.
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Das SG hat im angefochtenen Urteil unter Verweis auf die Rechtsprechung des BSG
und unter ausfÃ¼hrlicher PrÃ¼fung der Gutachten von S und N ausfÃ¼hrlich
begrÃ¼ndet, dass es durch die depressive Symptomatik zu einer phasenabhÃ¤ngig
unterschiedlich ausgeprÃ¤gten BeeintrÃ¤chtigung von Stimmung Psychosomatik
und AktivitÃ¤t, zu einer Minderung der Konzentration, der Aufmerksamkeit und des
Selbstvertrauens sowie zu einer reduzierten emotionalen StabilitÃ¤t und
Stressbelastbarkeit komme. Diesen EinschrÃ¤nkungen fÃ¼hren zu qualitativen
LeistungseinschrÃ¤nkungen. Das Absinken des LeistungsvermÃ¶gens auch fÃ¼r
leichte TÃ¤tigkeiten auf unter sechs Stunden arbeitstÃ¤glich sei den Befunden nicht
zu entnehmen. Das SG hat auch ausfÃ¼hrlich dargelegt, aus welchen GrÃ¼nden es
die von N mitgeteilte deutliche EinschrÃ¤nkung des AuffassungsvermÃ¶gens, der
Konzentrations-, KritikfÃ¤higkeit und des Antriebs und rascher ErschÃ¶pfung und
Ã�berforderung nicht nachvollziehen kann und dies schlÃ¼ssig unter WÃ¼rdigung
der Angaben der KlÃ¤gerin in der mÃ¼ndlichen Verhandlung vom 14.07.2020
begrÃ¼ndet. Auch nach Ã�berzeugung des Senats sind die von N erhobenen
Befunde nicht ausreichend, um eine dauerhafte zeitliche EinschrÃ¤nkung des
LeistungsvermÃ¶gens auch fÃ¼r leichte TÃ¤tigkeiten zu begrÃ¼nden. N fÃ¼hrt im
psychischen Befund auf, das die FÃ¤higkeit zur Konzentration, Auffassung und Kritik
mÃ¤Ã�ig eingeschrÃ¤nkt, das KurzzeitgedÃ¤chtnis und die MerkfÃ¤higkeit
regelrecht waren. Die Stimmungslage wird als deutlich depressiv und Ã¤ngstlich bei
deutlich gemindertem Antrieb beschrieben. Eine kritische WÃ¼rdigung der Angaben
der KlÃ¤gerin zum Tagesablauf insbesondere im Hinblick auf das von S
angesprochene Vermeidungsverhalten der KlÃ¤gerin und die anamnestischen
Angaben der KlÃ¤gerin bei der Vorbegutachtung erfolgt indes nicht. DiesbezÃ¼glich
ist insbesondere zu prÃ¼fen, ob der von der KlÃ¤gerin mitgeteilte soziale
RÃ¼ckzug und das Vermeidungsverhalten unter zumutbarer Willensanspannung
und durch entsprechende Anpassung der TherapiemaÃ�nahmen Ã¼berwindbar
sind. Auch hat die KlÃ¤gerin bei S angegeben, dass sie zwar zurÃ¼ckgezogen,
jedoch nicht vÃ¶llig ohne soziale Kontakte, wie beispielweise zu ihrer Schwester und
ihrem Ehemann, lebt. Auch geht die KlÃ¤gerin noch alleine spazieren, liest und sieht
fern. Der Senat stimmt daher der EinschÃ¤tzung von S zu, wonach der KlÃ¤gerin
noch leichte TÃ¤tigkeiten sechs Stunden arbeitstÃ¤glich zumutbar sind. Der Senat
sieht deshalb gemÃ¤Ã� Â§ 153 Abs. 2 SGG insoweit von einer weiteren Darstellung
der EntscheidungsgrÃ¼nde ab und weist die Berufung diesbezÃ¼glich aus den
zutreffenden GrÃ¼nden der angefochtenen Entscheidung zurÃ¼ck.

Aus dem Vorbringen der KlÃ¤gerin im Berufungsverfahren sowie der
Beweisaufnahme durch den Senat erfolgt keine anderweitige Bewertung des
Sachverhaltes.

Soweit die KlÃ¤gerin zur BerufungsbegrÃ¼ndung anfÃ¼hrt, dass angesichts der
diskrepanten Diagnosen und LeistungseinschÃ¤tzungen von S und N ein weiteres
psychiatrisches Gutachten einzuholen sei, hat das vom Senat bei S1 eingeholte
Gutachten vom 16.04.2021 die LeistungseinschÃ¤tzung von S bestÃ¤tigt. Die
KlÃ¤gerin hat bei der Begutachtung angegeben, dass sie bei schÃ¶nem Wetter
spazieren gehe oder Arzttermine habe. Ansonsten sei sie zu Hause. Die Beziehung
zu ihrem Ehemann wird als gut und haltgebend beschrieben. Die KlÃ¤gerin zeigte
sich nach Aussage des Gutachters mit durchaus auch lebhaften und vitalen Anteilen
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und keinesfalls antriebsarm oder merklich antriebsgemindert. Sie scheine
bedrÃ¼ckt und besorgt, nicht jedoch tiefer deprimiert und keinesfalls erstarrt. Sie
sei durchaus auflockerbar und das affektive SchwingungsvermÃ¶gen sei erhalten.
Der Gedankengang sei zusammenhÃ¤ngend, geprÃ¤gt von einer GrÃ¼belneigung
und auch Ã¤ngstlichen Denkinhalten. WÃ¤hrend der Begutachtung seien
Konzentration und Aufmerksamkeit ungestÃ¶rt gewesen ohne sozial aggressiven
oder Verwahrlosungstendenzen, jedoch mit einer RÃ¼ckzugstendenz aus
AktivitÃ¤ten und einem Vermeidungsverhalten. Die KlÃ¤gerin habe ein allgemeines
KrankheitsgefÃ¼hl und ein GefÃ¼hl einer verminderten Belastbarkeit. Ein tiefer
gehender Leidensdruck oder eine echte Therapie- und VerÃ¤nderungsmotivation
lieÃ�en sich kaum erfassen. Die KlÃ¤gerin scheine auf ein Nichtarbeiten-KÃ¶nnen
fixiert. Im GesprÃ¤ch wirke die KlÃ¤gerin wÃ¤hrend der gesamten Begutachtung
selbstunsicher und Ã¤ngstlich-vermeidend. S1 fÃ¼hrt schlÃ¼ssig aus, dass die bei
der Begutachtung noch zu erhebende Symptomatik nicht den Schweregrad einer
depressiven rezidivierenden StÃ¶rung erreicht, sondern mit der Diagnose Angst und
depressive StÃ¶rung gemischt zu erfassen ist. Bei dieser Diagnose handelt es sich
um ein StÃ¶rungsbild, das grundsÃ¤tzlich leichter ist als eine leichte depressive
Episode und bei der sich gemÃ¤Ã� der ICD-10 leichtere Zeichen einer
DepressivitÃ¤t sowie leichtere Angstsymptome durchmischen, ohne dass eine
depressive Episode oder eine eigenstÃ¤ndige AngststÃ¶rung diagnostiziert werden
kann. Auch fÃ¼hrt S1 nachvollziehbar aus, dass bei der KlÃ¤gerin deutlich werde,
dass bei ihr andauernde und umfassende GefÃ¼hle von Anspannung und
Besorgtheit bestÃ¼nden, dass sie berufliche und soziale AktivitÃ¤ten vermeide, die
intensive zwischenmenschliche Kontakte bedingten, und dass ein eingeschrÃ¤nkter
Lebensstil wegen des BedÃ¼rfnisses nach kÃ¶rperlicher Sicherheit bestehe und
dass Kontakte nur akzeptiert wÃ¼rden, wenn die Sicherheit bestehe, gemocht zu
werden. Dies erfÃ¼lle die Diagnose einer Ã¤ngstlich-vermeidende, selbstunsicher
akzentuierte PersÃ¶nlichkeit. Das sehr leichte StÃ¶rungsbild kÃ¶nne durch eine
Intensivierung der ambulanten Behandlung jederzeit noch weiter gebessert werden.
Auch bei Fortbestehen der jetzigen FunktionsstÃ¶rungen sei mit diesen eine
quantitativ uneingeschrÃ¤nkte Leistungserbringung mÃ¶glich. S1 nimmt auch
ausfÃ¼hrlich zum Gutachten von N Stellung, dessen Befunde und Diagnosen er bei
seiner Begutachtung nicht bestÃ¤tigen kann. Der Senat schlieÃ�t sich den
AusfÃ¼hrungen von S1 nach eigener PrÃ¼fung und Bewertung vollinhaltlich an.

Der Senat stellt daher ein noch bestehendes LeistungsvermÃ¶gen fÃ¼r leichte
TÃ¤tigkeiten im zeitlichen Umfang von sechs Stunden arbeitstÃ¤glich in
Ã�bereinstimmung mit den psychiatrischen Gutachten von StÃ¤rk, dem im
erstinstanzlichen Verfahren erstellten psychiatrischen Gutachten von S sowie dem
im Verwaltungsverfahren erstellten psychiatrischen Gutachten von M, welches der
Senat im Wege des Urkundsbeweises verwertet, fest. Die KlÃ¤gerin hat hierbei die
von S1, S und M genannten qualitativen LeistungseinschrÃ¤nkungen in Gestalt des
Ausschlusses von Akkord- und FlieÃ�bandarbeiten, Arbeiten mit hÃ¤ufig
wechselnder Schicht sowie Arbeiten auch mit regelmÃ¤Ã�igem Publikumsverkehr,
TÃ¤tigkeiten mit besonderer geistiger Anspannung und besonderer Verantwortung,
von Arbeiten mit Heben und Tragen von schweren Lasten sowie die WirbelsÃ¤ule
belastende TÃ¤tigkeiten, mit einseitiger Belastung der rechten Hand und
TÃ¤tigkeiten mit Armvorhalte- und Ã�berkopf- sowie Zwangshaltungen, Arbeiten auf
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Leitern und GerÃ¼sten, Arbeiten unter der Exposition von KÃ¤lte, WÃ¤rme, Staub,
Gasen, DÃ¤mpfen oder NÃ¤sse, TÃ¤tigkeiten in Nachtschicht oder Arbeiten an
gefÃ¤hrdenden Maschinen zu beachten.

Es liegen auch weder eine Summierung ungewÃ¶hnlicher
LeistungseinschrÃ¤nkungen noch eine schwere spezifische Leistungsbehinderung
vor, die trotz zeitlich nicht relevant eingeschrÃ¤nktem LeistungsvermÃ¶gen eine
rentenrechtliche Erwerbsminderung annehmen lassen. Eine rentenrechtlich
relevante kognitive EinschrÃ¤nkung konnte der Senat mit den Gutachten von S1
und S nicht feststellen. Auch war und ist die KlÃ¤gerin in der Lage, 4-mal tÃ¤glich
Wegstrecken von jeweils 500 Metern innerhalb von 20 Minuten zurÃ¼ckzulegen und
zu Hauptverkehrszeiten Ã¶ffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, wie der Senat auf
der Grundlage der Gutachten von S und S1 feststellen konnte. Soweit N in seinem
Gutachten eine EinschrÃ¤nkung der GehfÃ¤higkeit annimmt, teilt er keine
orthopÃ¤dischen Befunde mit, welche diese EinschÃ¤tzung belegen kÃ¶nnten. Die
AngststÃ¶rung ist nach den Angaben der KlÃ¤gerin bei S und S1 nicht dermaÃ�en
ausgeprÃ¤gt, als dass die KlÃ¤gerin nicht in der Lage wÃ¤re, allein noch spazieren
zu gehen. Der Senat kann sich somit nicht von einer sozialmedizinisch relevanten
EinschrÃ¤nkung der WegefÃ¤higkeit Ã¼berzeugen. Die KlÃ¤gerin ist damit nicht
erwerbsgemindert, und hat daher keinen Anspruch auf die GewÃ¤hrung einer Rente
wegen Erwerbsminderung nach Â§ 43 Abs. 1 bzw. Abs. 2 SGB VI.

Ein Anspruch auf Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung bei BerufsunfÃ¤higkeit
steht der im Jahr 1964 geborenen KlÃ¤gerin bereits aus RechtsgrÃ¼nden nicht zu
(Â§ 240 Abs. 1 SGB VI).

Der Sachverhalt ist vollstÃ¤ndig aufgeklÃ¤rt. Der Senat hÃ¤lt weitere Ermittlungen
nicht fÃ¼r erforderlich. Die vorliegenden Ã¤rztlichen Unterlagen und Gutachten
haben dem Senat die fÃ¼r die richterliche Ã�berzeugungsbildung notwendigen
sachlichen Grundlagen vermittelt (Â§ 118 Abs. 1 Satz 1 SGG, Â§ 412 Abs. 1 ZPO).

Die Berufung der KlÃ¤gerin war daher zurÃ¼ckzuweisen.

Die Kostenentscheidung folgt aus Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision bestehen nicht.Â 

Erstellt am: 03.06.2022

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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